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3. Änderung der Satzung über 

die Erhebung einer Hundesteuer 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sulzbach (Taunus) hat in ihrer Sitzung am 
07.12.2023 die 3. Änderung der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer 
beschlossen, die auf folgende Rechtsgrundlagen gestützt wird: 

§§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung i. d. F. der Bekanntmachung vom 
7. März 2005 (GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 
21. Juni 2018 (GVBI. S. 291), der §§ 1, 2 und 7 des Gesetzes über kommunale 
Abgaben in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBI. 2013, 134), zuletzt 
geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 20. Juli 2023 (GVBI. S. 582). 

ARTIKEL 1 

§ 9 FESTSETZUNG UND FÄLLIGKEIT 

1. Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder – wenn die Steuerpflicht erst 
während des Kalenderjahres beginnt – für den Rest des Kalenderjahres 
festgesetzt. 

2. Die Steuer wird einmal jährlich am 01. Juli eines jeden Jahres fällig 
und ist an die Gemeindekasse Sulzbach (Taunus) zu entrichten. 

ARTIKEL 2 

Die 3. Änderung der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer tritt am 
01. Januar 2024 in Kraft. 

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 

Sulzbach (Taunus), 08. Dezember 2023 

Der Gemeindevorstand 

Elmar Bociek 
Bürgermeister
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